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Handlungshilfe
zur Verordnung zum Schutz 

gegen die Tuberkulose des Rindes
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Nationales veterinärmedizinisches Referenzlabor für Tuberkulose

Die Rindertuberkulose ist in Deutschland eine an-

zeigepflichtige Tierseuche. Sie gilt aufgrund inten-

siver staatlicher Bekämpfungsverfahren im Westen 

Deutschlands seit Anfang der Sechziger und im Osten 

seit Ende der Siebziger Jahre als praktisch getilgt. 

Seit dem 1. Juli 1996 ist Deutschland nach der EU 

Entscheidung 97/76/EG, ersetzt durch EU Entschei-

dung 99/467/EG, offiziell anerkannt als frei von 

Rindertuberkulose. Dies bedeutet, dass mindestens 

99,9 % der Rinderbestände in jedem Jahr und in den 

jeweils zurückliegenden zehn Jahren amtlich aner-

kannt frei sind von Tuberkulose. 

Aufgrund dieses Status wurden die turnusmäßigen 

flächendeckenden Tuberkulintests der Rinder auf 

Vorliegen einer Tuberkulose-Infektion eingestellt. 

Die Kontrolle basierte daraufhin auf der „Verordnung 

zum Schutz vor Rindertuberkulose (TbVO)“ i. d. F. v. 

1997 teilweise abgeändert in der „Verordnung zur 

Änderung der Tuberkulose-Verordnung und sonstiger 

tierseuchenrechtlicher Vorschriften“ i. d. F. v. 2009. 

Danach stützte sich die Kontrolle in der Haupt sache 

auf die Diagnose klinischer Veränderungen, die amt-

liche Fleischuntersuchung und Sektionen toter Tiere 

an Veterinäruntersuchungsämtern sowie die Tuber-

kulinisierung in bestimmten Fällen. Bei klinischem 

Verdacht oder pathologischen Veränderungen des 

Gewebes wurden diagnostische Untersuchungen 

(Bakteriologie, Molekularbiologie, Epidemiologie, 

Tuberkulinisierung von Kontakttieren, Gamma-Inter-

ferontest) eingeleitet, um den Verdacht abzuklären.

In 2013 wurden 46 Tb-Ausbrüche festgestellt, 73,9 % 

davon in einem umschriebenen Gebiet in Bayern. Hier 

wurde ausschließlich Mycobacterium (M.) caprae 

nachgewiesen. M. bovis und das sehr nah verwandte 

M. caprae haben das weiteste Wirtsspektrum unter 

den Erregern des M. tuberculosis-Komplexes. Sowohl 

M. bovis als auch M. caprae müssen als Zoonoseer-

reger und Auslöser der anzeigepflichtigen Rindertu-

berkulose (Tb) bewertet werden (DG SANCO 2013). 

Der kontinuierlichen Zunahme an Ausbrüchen wur-

de durch eine Überarbeitung der Tuberkulose-Ver-

ordnung, veröffentlicht am 12.07.2013, und neue 

Ausführungshinweise, veröffentlicht am 11.06.2014, 

Rechnung getragen.
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Nationales veterinärmedizinisches Referenzlabor für Tuberkulose

Für die intravitale Diagnostik ist der Hauttest in 

Form des Simultantests vorgesehen. Bei sachgemä-

ßer Durchführung beträgt die Spezifität des Tests in 

einer Tb-freien Rinderpopulation etwa 99,5 % (De la 

Rua-Domenech et al., 2006). In einigen Staaten mit 

floriden Tb-Geschehen wird zusätzlich der Interfe-

ron-gamma-Test zur Steigerung der Sensitivität der 

indirekten Diagnostik eingesetzt. Aufgrund seiner 

etwas geringeren Spezifität ist er für den Ausschluss 

falsch-positiver Ergebnisse des Simultantests aller-

dings nur bedingt geeignet. Aktuelle Studien unter 

Beteiligung des NRL deuten darauf hin, dass die Test-

ergebnisse durch Variationen bei Probennahme und 

-transport beeinflusst werden.

Mit der neuen TbVO hat die direkte Erregerdiagnostik 

erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Untersuchung 

mittels PCR-Reaktion unter Zuhilfenahme der in die 

amtliche Methodensammlung neu aufgenommenen 

Grenzwerte ermöglicht die Diagnosestellung inner-

halb weniger Tage, während die kulturell-bakteriolo-

gische Untersuchung bis zu 12 Wochen beanspruchen 

kann. Trotz Versuchen zur Entwicklung verbesserter 

DNA-Extraktionsprotokolle erweist sich der kulturel-

le Nachweis weiterhin als sensitiver. Vor allem bei 

Tieren ohne sichtbare pathologisch-anatomische Ver-

änderungen lehrt jedoch die Erfahrung, dass das Vor-

liegen der Infektion nur bei einem Teil der Hauttest-

Reagenten durch direkte Erregernachweise bestätigt 

werden kann. 

Bei Berücksichtigung der verschiedenen diagnosti-

schen Methoden stellt die Seuchenfeststellung eine 

besondere Herausforderung für die Entscheidungs-

träger vor Ort dar. Bei der Anwendung der vorgeschrie-

benen Entscheidungskaskaden mit unterschiedlichen 

Sperrfristen für die Betriebe sind die Spezifika der 

einzelnen Methoden zu berücksich tigen. Aufgrund 

des chronischen Charakters der Infektion und trotz 

Limitationen der Diagnostik verhindert aber nur die 

sorgfältige Überwachung und stringente Bekämpfung 

eine mögliche Wiederausbreitung der Rindertuber-

kulose mit ausreichender Sicherheit.

Die nachfolgenden Darstellungen von Entscheidungs-

kaskaden bei der Umsetzung der Verordnung inkl. 

der Ausführungshinweise sollen als Entscheidungs-

hilfen für Organe der Tierseuchenbekämpfung die-

nen, insbesondere zur internen und externen Kom-

munikation. 

Zur Vereinfachung der Darstellung wurden nur die 

wesentlichen Vorschriften der Verordnung darge-

stellt. Entscheidungsspielräume der zuständigen 

Behörden sind möglicherweise unvollständig wieder-

gegeben. Rechtsverbindlich ist ausschließlich der im 

Bundesgesetzblatt bekannt gemachte Originaltext 

der Verordnung in der jeweils aktuellen Fassung.

Prof. Dr. Christian Menge

Dr. Heike Köhler

PD Dr. Irmgard Moser
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         Vorgehen, wenn das Ergebnis einer klinischen oder einer pathologisch-anatomischen Untersuchung  
         einen Ausbruch der Tuberkulose befürchten lässt: 
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Vorgehen, wenn anlässlich der Fleischuntersuchung pathologisch-anatomische Veränderungen auf Tuberkulose 
hindeuten oder eine Untersuchung aus Gründen der Tieresuchenbekämpfung notwendig ist: 
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         Vorgehen, wenn das Ergebnis der Tuberkulinprobe bei einem Rind zweifelhaft ist: 
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Vorgehen, wenn das Ergebnis der Tuberkulinprobe bei einem Rind positiv ist oder erneut zweifelhaft ist oder das 
Ergebnis des Interferon-gamma-Freisetzungstests positiv ist: 
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Vorgehen nach Feststellung des Ausbruchs der Tuberkulose: 



Nationales veterinärmedizinisches Referenzlabor für Tuberkulose
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Legende

Zeitliche und logische Abfolge von Maßnahmen entlang 

der Entscheidungs kaskade(n);

der Kaskade ist zu folgen bis zum frühestmöglichen  

Zeitpunkt, an dem ausreichende Bedingungen für die 

Aufhebung der Restriktionsmaßnahmen vorliegen

 Alternativen

verbundene Bedingungen/gleichzeitig zu ergreifende 

Maßnahmen

bei Vorliegen beider verbundener Bedingungen Übergang 

zur Maßnahme am Ende der gestrichelten Linie

Sperrmaßnahmen für Tiere

Verdacht: Sperrmaßnahmen für Tiere und Milch 

Ausbruch: Sperrmaßnahmen für Tiere und Milch; 

Reinigung und Desinfektion
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